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GEBÄUDE FÜR HEIL— UND SONSTIGE W'OHLFAHRTS-ANSTALTEN.

3. Abfchnitt.

Verforgungs-‚ Pflege und Zufluchtshäufer.

A. Erziehungs—, Verforgungs— und Pflegeanftalten

für Nichtvollfinnige.

jene Unglücklichen, die nicht im vollen Befitze ihrer Sinne, d. h. die blind,
taubfiumm, fchwachfinnig zur Welt gekommen oder fpäter fo geworden find, können
nicht in den gewöhnlichen Schulen, Erziehungsanftalten, Verforgung5« und Pflege
häufern untergebracht werden. Sie bedürfen befonderer Anftalten‚ worin fie das-
jenige Mafs der Bildung, das nach ihren natürlichen Anlagen noch erreichbar
erfcheint, erlangen können, worin fie verpflegt und in geeigneter Weile befchäftigt
werden. Dem eutfprechend haben die hierzu beftimmten Gebäude manche eigen—
artige Einrichtungen, ftimmen aber hinfichtlich der baulichen Anlage mit den
fonf’cigen Verforgungs-, Pflege— und Zufluchtshäufern überein.

1.Kapitel.

Blinden-Anftalten.

Von KARL HENRICI.

Unter den Anflalten, welche die Aufnahme und Pflege der Blinden zum
Zwecke haben, find zu unterfcheiden:

I) folche, welche als Verforgungshäufer der erwachfenen Erblindeten dienen, und
2) folche, welche die Erziehung und Schulbildung der blinden Kinder zur Auf—

gabe haben.
Blinden-Afyle oder —\'erlbrgungshäufer wurden fchon im Mittelalter (z. B. 1260 von Ludwig dem

lla'lz};zu, nach deffeu Rückkehr aus dem Kreuzzug für 300 von den Sarazenen Geblendete das Hofpiz
der Quz'nze-I'z'nglr zu Paris} gegründet“). Blinden»Erziehungs-Anfialten entflanden erft zu Ende des
vorigen _]ahrhundertes, und heute giebt es auf der Erde im Ganzen etwa 200 Blinden-Inititute. Davon
befiehen ungefähr 150 in Europa, 34 in Deutfchland “). Unter letzteren befinden fich einige wenige
Blinden-Vorfchulen (Röffing bei Hannover und Hubertusburg in Sachfen), welche wohl mit der Zeit eine

weitere Verbreitung und Entwickelung haben werden.
Der gröfste Theil diefer Gründungen fällt in die letzten Jahrzehnte.

“) Siehe: PABLASEK, M. Die Blinden-Bildungs-Anftalten. Wien 1876.

"-’l Siehe: Gartenlaube-Kalender x889, S. XXVII[ u fii Dafelbft, fo wie bei P.\ELASEK (a. a. O.: if! ein Verzeichnil's
der einzelnen Auftnllen, nach Ländern geordnet, 711 finden.
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Wir haben uns hier vornehmlich mit der Betrachtung der eigentlichen Blinden-

Erziehungs-Anflzalten zu befaffen, da diefe vermöge ihrer umfaffenderen Beitimmung

zugleich die Einrichtungen der Blinden-Verforgungshäufer in fich begreifen.

Die Blinden—Anfialten der Neuzeit haben die hohe Aufgabe, den bedauerns—

werthen Mitmenfchen, welchen durch Blindheit von jugend an die Möglichkeit ver-

fagt ift, gleich den Sehenden fich geif’tig und körperlich zu entwickeln, ohne Rück-
licht auf Rang und Herkommen, eine Erziehung zu geben, mit Hilfe deren fie zu

felbftändigen und erwerbsfähigen Gliedern der Gefellfchaft werden. Dem gemäß

erftrecken fich die \Vohlthaten folcher Anfialten gleichzeitig auf die Sehenden, in fo

fern fie ihnen die opfervolle Sorge für blinde Angehörige erleichtern und grofsen-

theils abnehmen.

Das Lehrerthum der BlindenErziehungs-Anf’talten erfordert, aufser einer ganz

eigenartigen Begabung, vor Allem unabläffige Geduld und hingeberide Menfchen—

liebe, mittels welcher die fegensreichen Errungenfchaften jener Bildungsftätten erzielt

werden. Ihr Wirken äufsert fich nicht allein in fichtbaren, nutzbringenden Leiftungen

im Inneren, fondern auch in deren Folgen auf die Aufsenwelt durch die Gründung

vieler glücklicher Exiftenzen, zu welchen die Blinden befähigt und herangebildet

werden. Angefichts des ungetrübten, glücklichen Dafeins, des Frohfinns, der Lern-

und Arbeitsfreudigkeit, welche man in den Räumen einer gut geleiteten Blinden

Anitalt wahrnimmt, müffen die Vorurtheile fchwinden, welche wohlhabende Eltern

erblindeter Kinder davon abhalten könnten, diefen Heimftätten die ihrigen anzuver-

trauen.

Die Fürforge diefer Erziehungs—Anflalten kann fich auch auf folche Blinde

erfirecken, welche ihr Augenlicht, in Folge von Krankheiten oder Unglücksfällen,

in fpäteren Lebensjahren verloren haben. Es gilt jedoch für bedenklich, diefe erft

fpäter Erblindeten mit Blindgeborenen zufammen zu thun. Denn erf’tlich liegt die

Gefahr nahe, dafs diejenigen, welche fehend die Welt haben kennen lernen, nicht

mehr die fittliche Unverdorbenheit befitzen, welche den übrigen Zöglingen der An-
ftalt gewahrt werden foll, und zweitens lehrt die Erfahrung, dafs jene die Blindheit

fait ausnahmslos als ein Unglück empfinden, welches fie mit Unzufriedenheit oder

Trauer erfüllt, Empfindungen, welche von den Blindgeborenen ltets fern gehalten

werden müffen. Wenn daher in gröfseren Blinden—Anfialten auch für fpäter Erblin-

dete geforgt werden foll, fo find hierfür eigene Räumlichkeiten, bezw. befondere

Abtheilungen einzurichten.

Unbedingt beffer ift es, befondere Arbeits und Verforgungshäufer für fpäter

Erblindete, fo wie für die aus den Erziehungs-Anitalten Entlaffenen herzuftellen. Die

Anordnung und Unterhaltung engerer Beziehungen folcher Häufer mit der Haupt—
anf’talt erfcheint dabei äufserit zweckmäfsig.

Zu den feltenf’cen Ausnahmefällen gehört das wirklich Blindgeborenwerden.

Fafl: immer erfolgt die Erblindung, welche bei forgfamer, ärztlich richtiger Behand-

lung meift hätte verhütet werden können, während oder kurz nach der Geburt des

Kindes, und da die erfte Pflege in den beffer geftellten Schichten der Bevölkerung

durchfchnittlich eine forgfältigere ift, als in den niederen unbemittelten Ständen,

fo wird die Mehrzahl der Zöglinge der Blinden-Anitalten immer aus den ärmeren
Claffen der Bevölkerung hervorgehen.

Für blinde Kinder bemittelter Eltern ii’t mitunter die Einrichtung getroffen.
dafs diefelben gegen entfprechende Entfchädigung in der Familie des Directors der
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:\nltalt leben können. Allein bei weifer Leitung derfelben wird in der Behandlung
der Zöglinge nicht der geringfie Unterfchied zwifchen Kindern wohlhabender und
Kindern armer Eltern gemacht, um den Gedanken an Standesunterfchied und Be-
vorzugungen unter ihnen gar nicht aufkommen zu laffen. Denn auf der Fernhaltung
folcher Gedanken beruht das heitere und harmlofe Glück, welches in den Räumen

einer gut geleiteten Blinden-Anitalt herrfcht.

Bei den Blindgeborenen find, in Ermangelung der Sehkraft und zu möglichfter
Entfchädigung hierfür, die vier anderen Sinne in der Regel in fo hohem Mafse
fcharf entwickelt, dafs fie darin von fpäter Erblindeten nicht mehr erreicht werden.

Der Taftfinn und das Gehör, denen fich meilt eine ganz ungewöhnliche Ge-
dächtnifsfchärfe beigefellt, find denn auch diejenigen Sinnesfa'higkeiten, auf welchen
die Iirziehungsmittel und Einrichtungen der Blinden-Anitalten beruhen. Die Ziele,
welche damit erreicht werden können, find naturgemäß begrenzt. Die von den
Zöglingen zu erwerbenden Kenntniffe und Handfertigkeiten genügen zwar, um den-
felben in der Welt eine befcheidene felbftändige Lebensftellung zu verfchaffen;
allein der Blinde bleibt immer auf die Hilfe feiner fehenden Mitmenfchen und der
;\nftalt, aus welcher er hervorgegangen ift, angewiefen. Mit ihr pflegt er in innigem
Verkehr zu bleiben, von ihr mit dem Material ausgeriif’tet zu werden, deffen er zu
feiner Erwerbstliätigkeit bedarf.

Die Aufnahme blinder Kinder in eine Erziehungs—Anftalt erfolgt in der Regel
im 7. bis S. Lebensjahre, und der eigentliche Schulunterricht erltreckt fich auf 5 bis
6 jahre. Durch die Einrichtung von Blinden-Vorfchulen (fiehe Art. 92, S. 78) kann
eine Entlallung der Blinden-Hauptfchulen eintreten, fo fern die Aufnahme in letztere
erft nach .\bfolvirung erf’terer im 9. oder IO. Lebensjahre ftattzufinden braucht.

Die Unterrichtsmittel beitehen in Modellen, Erzeugniffen der Natur, Gegen—
flanden der Kunft und des Handgebrauches zur Ausbildung des Vorftellungs— und
Begriffsvermögens, ferner in Büchern, Landkarten, geometrifchen Tafeln u. dergl.,
welche alle in erhabenen, leicht greifbaren Formen dargeftellt fein müffen Die Ziele
des. Schulunterrichtes gehen durchfchnittlich nicht über die einer gewöhnlichen Elemen—
tarbildung hinaus, deren Grenzen inder oft mehr oder weniger ausgedehnt werden.

Einen hoch wichtigen Erfatz für die Wahrnehmungen des Auges und die hier-
durch hervorgerufenen geiftigen Eindrücke, welche den Blinden verfagt bleiben, ge—
währt die Mufik. Defshalb mufs eine Blinden-Anfialt mit Mufik—Inf’trumenten jeder
Art, fo wie mit den geeigneten Räumlichkeiten für den Unterricht und die Uebungen
in der Mufik, fowohl für die Ausübung im Einzelnen, als in der Gefammtheit, für

Chor und Orchefter ausgeftattet fein. Als befonders beliebtes und mit Erfolg ge-
pflegtes Infirument ift die Orgel zu bezeichnen, auf deren zweckmäfsige Aufftellung
bei der Anordnung eines größeren Mufik- und Verfammlungsfaales Rückficht zu
nehmen ill. Die Mufik wird bei den hierzu veranlagten Zöglingen mit Vorliebe als

Grundlage für deren Enverbsfähigkeit (behufs fpäterer Ausübung als Clavierflimmer,
Organift‚ Mufiklehrer, Mufiker überhaupt) behandelt und dem gemäfs über die eigent—

liche Schulzeit hinaus berufsmäfsig betrieben.

Der wirkliche Schulunterricht wird in der Regel nur bis zur Confirmation
ertheilt, und es folgt fodann bis zur Entlaffung aus der Anf’calt noch ein 4— bis

5—jähriges Erlernen und Ausüben eines Handwerkes.

Mit befonders gutem Erfolge werden in Blinden—Anitalten die Korbmacherei,
Rohr-, Stroh- und Ä‘Iattenflechterei, fo wie die Seilerei betrieben. Männliche Blinde
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werden oft als Weber, Töpfer, Böttcher und Buchbinder, hier und da auch als.
Schreiner und Schuhmacher ausgebildet; doch haben fich diefe letztgenannten Zweige
des Handwerkes in ihrer Ausübung als nicht fo geeignet und lohnend erwiefen, wie
die erftgenannten.

Für die weiblichen Blinden eignen fich, aufser der Korb- und Mattenflechterei,
Handarbeiten fait jeder Art, fo weit nicht in deren Ausübung die Farbe in Betracht
kommt.

Die von den Zöglingen angefertigten Arbeiten pflegen zu Gunften der An-
italtszwecke — welche auch die Unterftützung der aus dem Inititut Entlaffenen in
lich fchliefsen — in paffender W’eife zum Verkaufe gebracht zu werden.

Die bauliche Anlage und die Erforderniffe an Räumen für die in Rede ftehen-
den BlindenAnftalten weichen von denen anderer Erziehungs—Inf’titute einfacher Art
nicht wefentlich ab. Außer den Verwaltungs- und Hauswirthfchaftsräumen, den
Schlaf-, Wohn-, Verfammlungs- und Speifefälen mit allem nöthigen Zubehör, den
Unterrichtszimmern, Turnhallen u. f. w. kommen in Blinden-Anflalten hauptfächlich
die Räume für den gewerblichen Unterricht und den Gewerbebetrieb hinzu, nämlich
offene und bedeckte Seilerbahnen mit Seilerftuben, Hechelkammern und Material-
Räumen, Arbeitsräume für andere der vorgenannten Gewerbe, nebfi Räumen für die
Unterbringung der zu verarbeitenden Stoffe, fo wie der fertigen Arbeiten, fchliefs-
lich Ausflellungs— und Verkaufsräume für die letzteren.

Für die Gefammtanlage der Blinden-Erziehungs—Anftalten iPc vor Allem die
Entfcheidung der Frage von Wichtigkeit, in wie weit eine Trennung der Gefchlechter
nothwendig erfcheint. Dafs eine folche bezüglich der Anordnung der Schlaffäle,
Wafchräume, Aborte, Bäder u. f. w. unbedingt vorgefehen werden mufs, bedarf keiner
Erörterung. Im Uebrigen werden eben fo gewichtige Gründe für, wie gegen die
Durchführung einer Trennung, welche jedweden Verkehr der männlichen und weib-
lichen Blinden ausfchliefst, geltend gemacht.

In der altbewährten Blinden-Anflalt zu Hannover (liche Art. 102) ift z.B. eine firengere Trennung,
wie die oben geforderte und wie fie ferner durch die verfchiedenartigen Befchäftigungen bedingt wird,
nicht durchgeführt. Man leitet dort vielmehr aus dem Zufammenleben der Knaben und Mädchen die
heiten Erfolge für die fittliche Haltung, für die Entwickelung des Zartgefühls und für die Gemüthsbildung
der Zöglinge ab.

Eine völlige Abfonderung beider Gefchlechter mufs nothwendiger Weife eine
Einfeitigkeit der Erziehung der Blinden zur Folge haben, die fich in ihrer fpäteren
Lebensftellung fühlbar macht. Eine folche Trennung mag bei [ehr großen Er-
ziehungs-Anitalten fchon aus Gründen der Ordnung und Verwaltung unerläfslich
fein. Die Anordnung zweier ganz felbf’cändiger Gebäude oder Gebäudetheile be-
dingt aber begreiflicher Weife eine fehr beträchtliche Steigerung des Raumbedarfes
und Koflenaufwandes, welche anderenfalls den fo wichtigen Gartenanlagen und Ver-
kehrsplätzen der Anfialt zu gute kommen, bezw. erfpart werden könnten.

Naturgemäfse Forderungen an die bauliche Anlage von Blinden-Anitalten find:
möglichfte Geräumigkeit des Haufes, namentlich der Treppen und Gänge, einfache
Grundrifseintheilung, Vermeidung überflüffiger Ecken, Winkel, einzelner Stufen u. dergl.

Die Blinden lernen zwar in erftaunlich kurzer Zeit felbfl: in den verwickel-
telten Anlagen‘ fich zurecht zu finden und licher zu bewegen. Sie werden daran
gewöhnt, beim Begehen der Treppen, Gänge und Wege Prets eine und diefelbe Seite
(rechts) einzuhalten und hierdurch, felbft auf knapp bemeffenen Bahnen, unfanfte
Begegnungen innerhalb der Anf’talt zu vermeiden. Allein der Werth der Groß—

Handbuch der Architektur, IV. 5, b. 6
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räumigkeit der Anftalten liegt hauptfächlich darin, dafs insbefondere die Verkehrs— und

Vorräume des Gebäudes geeignet fein müffen, den fo fehr an das Haus gebundenen

Zöglingen gleichzeitig als Tummelplätze und Wandelbahnen zu dienen. Sie follten

daher, wenn gleich die üblichen Abmeffungen derfelben in gut eingerichteten
Schulen “) an lich ausreichend find, fo grofs gemacht werden, als diefem Zwecke

förderlich und mit den vorhandenen Mitteln vereinbar if’c. Die Ueberfichtlichkeit

der Grundrifseintheilung fell vornehmlich den fehenden Hausgenoffen die Beauff1ch-
tigung der Blinden erleichtern.

Aus diefen Gründen verdienen für das Hauptgebäude einer Blinden-Anflalt lang

geftreckte Gänge den Vorzug vor Fluren und Vorplätzen von gedrungener Grund-

form, und für die Planbildung erfcheint das Langhaufyftem mit einreihiger Anlage
von Räumen längs eines gleich laufenden äufseren Flurganges am zweckmäfsigflen,

weil diefelbe die Zuführung von viel Licht, namentlich des unmittelbaren Sonnen-

lichtes, für deffen W'ohlthaten die Blinden eine grofse Empfänglichkeit befitzen,

ermöglicht. Die Richtung der Längenaxe des Gebäudes von Süd nach Nord if’t in

fo fern günftig, als den Flurgängen annähernd diefelbe Menge Sonnenlicht zufällt,
wie den Zimmern und Sälen. Dem gegenüber wird oft auf die möglichft fonnige
Lage der Wohn- und Arbeitszimmer der gröfsere Werth gelegt.

Alle Tagesräume der Blinden follen zu ebener Erde fein; nur die Schlafzimmer

können im I. Obergefchofs untergebracht werden. Falls in diefem Stockwerk die

Wohnungen der Beamten, die Kanzlei und andere erforderliche Zimmer nicht hin-

länglichen Raum finden, fo können fie in ein II. Obergefchofs verlegt werden. Diefes

foll für die Blinden felblt nicht benutzt, ein höheres Stockwerk überhaupt vermieden
werden.

Die von den Blinden bewohnten Zimmer, vornehmlich die Schul- und Arbeits-

zimmer, follen nicht an der Strafsenfront liegen, weil die Aufmerkfamkeit der Blinden

bei ihrem feinen Gehör und bei ihrer Neugierde leicht auf fremde Gegenftände ab-

gelenkt wird. VVerkl‘tätten der Blinden, in welchen Lärm verurfacht wird, in grofsen
Anftalten auch die Hauswirthfchaftsräume, werden am heiten in befondere eben-

erdige Gebäude verlegt. Empfehlenswerth ift die Anordnung einer Haus-Capelle,

bezw. eines Betfaales.

Auch für die Treppenhäufer gilt die Forderung grofser Helligkeit. Treppen

mit mehreren Ruheplätzen find für die Blinden nicht gut. Sie follen geradläufig,

nur einmal gebrochen und beiderfeitig mit Handläufern verfehen fein. Vor die erfie

und letzte Stufe ift eine dünne Matte zu legen, woran der Blinde den Anfang und

das Ende der Treppe erkennt.

Zur Führung und Stütze der Blinden in den Vorräumen und Fluren des Haufes

dienen ebenfalls kräftige, abgerundete Handleiften, die in paffender Höhe an den

Wänden zu befeftigen find. Auch für Wohn-, Schul- und Arbeitszimmer empfiehlt lich

cliefelbe Einrichtung, hauptfächlich zum Schutze der Wände. Die Ecken derfelben
werden mitunter abgerundet. Eigentlich runde Grundformen von Räumen oder Ein—

richtungsftücken von gröfserer Ausdehnung taugen nicht für Blinde, weil lie lich,

daran taftend, weniger gut zurecht finden können. ,

Die eben genannten Zimmer, gleich wie die Schlaffäle, Wafchräume und alle

fonft nöthigen Verpflegungsräume, ferner die Unterrichtszimmer u. dergl. werden

“} Siehe: Theil IV, Halbbd. 6, Heft 1 (Abfchn. 1, A, Kap. 4, unter c) diefes »Handbuchesn



83

ganz ähnlich bemeffen, angeordnet und eingerichtet, wie in fonftigen Erziehungs—
häufern einfacher Art; Es fei defshalb auf die Ausführungen unter B, fo wie auf

die eingehenderen Darlegungen in Theil IV, Halbbd. 6, Heft i (Abfchn. I, A, Kap. 2,
unter f u. g, fo wie D, Kap. 13, unter c) diefes »Handbuches« verwiefen und nur
hinfichtlich einzelner Räume kurz Folgendes hervorgehoben.

Die Wohnzimmer find in folcher Weife abzutheilen, dafs von den kleineren
Zöglingen, die, um befchäftigt zu werden, gröfsere Anfprüche an Zeit und Mühe-
waltung der Lehrer und Wärter ftellen, je bis zu 10, von den gröfseren 15 bis 20
zufamrnen einen Wohnraum haben. Die Schlaffäle werden höchflens für 25 bis
30 Betten eingerichtet, und in jedem Schlaffaale mufs das Bett für einen Wärter,
bezw. eine Wärterin Platz finden.

Die Schulzimmer pflegen für höchftens 16 bis 20 Schüler eingerichtet zu wer-
den. Die Fenfter brauchen nicht fo angeordnet zu fein, dafs das Licht nur von
der linken Hand einfällt, können vielmehr an mehreren Aufsenwänden des Zimmers
angebracht fein. Das Gefüth ift zweifitzig in verfchiedenen Gröfsen herzuf’tellen,
wovon in jeder Claffe 3 oder 4 Nummern aufzuftellen find. Auf forgfame Herfiel—
lung des Geftühls ift zu achten und namentlich bezüglich der Form und Bauart der
Rücklehne das Beite zu wählen, was fich zur Unterftiitzung einer gefunden Körper-
haltung in anderen Schulen bewährt hat, um die bei Blinden häufig vorkommenden
Verkrümmungen möglichft zu verhindern. Diefe Erfcheinung ift wohl darauf zurück-
zuführen, dafs die Blinden nicht wie die Sehenden die gute Körperhaltung Anderer
zum Vorbild nehmen können. .

Die Zwifchenräume zwifchen den Sitzbänken müffen für Blinde gröfser gemacht
werden, als in gewöhnlichen Schulfälen.

Die Länge eines Sitzplatzes iii, mit Rückficht auf das verhältnifsmäfsig grofse
Format der Schulbücher, auf rund 0,75 m zu bemeffen. Hieraus ergeben fich für einen
Schüler eine Grundfläche von mindeflens 2qm und ein Luftraum von 8 bis 90131“.

Die gewerblichen Arbeitsfäle müffen vor allen‘Dingen geräumig fein. Man
hat auf den einzelnen Arbeitsplatz 3 bis 4qm Grundfläche und auf die Gänge zwifchen
den Plätzen rund 2!“ Breite zu rechnen. Aufserordentlicher Abmeffungen bedarf die
Seilerbahn. Sie wird daher meif’c in ein befonderes Hofgebäude verlegt. Als Bei«
fpiel mag die Seilerbahn der Königl. Blinden-Anflalt zu Steglitz bei Berlin“) dienen.

Das aus Fachwerk hergeitellte Gebäude milft innen 76m Länge auf 6m Breite und kann durch
den Aufbau eines oberen Stockwerkes mit einer zweiten Bahn verfehen werden. Daneben iß eine offene,
unbedeckte Seilerbahn von gleicher Länge und Breite, wie die bedeckte angelegt. Den quer gefiellten
Vorbau beider Bahnen bildet ein maffives zweigefchoffiges Haus, welches Seilerfluben, Hechelkammer_n
und Materialräume enthält.

Für die Thüren herrfcht in Blinden-Anflalten die Hausregel, dafs diefelben
entweder ganz gefchloffen oder ganz geöffnet gehalten werden müffen. Man wird
defshalb die Thüren unter Vermeidung flark vortretender Bekleidungs-Profile zweck-
mäfsiger Weife fo anordnen, dafs fie ganz an die Wand herum gefehlagen werden
können. Die Thüren bekommen in der Mitte ein kleines Fenfterchen, um die Blinden
von aufse_n unbemerkt beobachten zu können, was nicht möglich if’t, wenn man die
Thür öffnet oder ihnen näher kommt, weil fie mittels ihres feinen Gehörs folches
fogleich entdecken“).

“) Siehe: Deutl'ches Bauhandbuch. Bd. II, 2. Berlin 1884. S. 364.
45) Siehe; KLEIN. Die Erfordemifl'e eines Blinden-Initituts. Allg. Bauz. 1836, S. '106 u. R'.
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Die unteren Flügel der Fenlter follen mit Drahtgittern verfehen fein und lich

durch Schieber öffnen laffen.
Die Fufsböden der Zimmer pflegen fo gelegt zu fein, dafs die Richtung der

Bretter gegen die Thür geht, weil die Blinden, welche auch in den Füfsen ein feines

Gefühl haben, [ich fo am beiten zurecht finden. Auf Parquetböden, welche fchief

gelegt find, können fie oft die Thür verfehlen.

Somit find hinfichtlich des inneren Ausbaues und der Bauart keinerlei Anfor-

derungen zu fiellen, welche irgend wie von denjenigen gleichartiger Bauten für

Sehende abweichen. Selbit die Beheizung macht keine Ausnahme, da auch eiferne

Ofenheizung benutzt werden ift, ohne Unfälle für die Blinden zur Folge zu haben.

Zur künitlichen Beleuchtung genügen für die Blinden-Anitalten die fparfamften Vor-

richtungen.

Von befonderen Schutzvorkehrungen gegen Körperverletzungen wird neuerdings

gänzlich Umgang genommen.

Von einer fchmucken Ausf’tattung würde man, ohne die Zweckerfüllung einer

Blinden-Anitalt zu beeinträchtigen, gänzlich abfehen können. In Rücklicht auf die

[chenden Hausgenoffen und auf die Befucher der Anfialt follte jedoch eine an—

muthende decorative Behandlung, bei der, trotz aller Einfachheit, auch die Farbe

mitwirkt, nicht fehlen, damit ein jeder, der das Haus betritt, auch Behagen in dem-

felben empfinde und auf die Blinden übertrage; letztere werden durch einen Laut

des Mifsfallens, ja felbit des Mitleids, leicht betrübt.

Eine der gröfsten Blinden-Erziehungs—Auftalten ift die ]n/lz'tutz'azz des james

awag/es zu Paris, welche 1839—43 von Phil/ppm für die Aufnahme von 200 Pfleg-

lingen, deren Zahl auf 260 gefieigert werden kann, erbaut wurde (fiehe die neben

ftehende Tafel u. Fig. 49“).
Die Parifer Blinden—Erziehungs-Anitalt ift aus der 1784 von Valentin Haüy gegründeten Blinden-

fchule hervorgegangen, die 1791 mit dem Taubftummen-Ini’titut des Abäé de ['Epe'z vereinigt, 1795 wieder

davon getrennt und 1801 in einen Theil der Gebäude des in Art. 92 (S. 78) erwähnten uralten Hofpizes

der Quinse— Vz'ngls verlegt wurde. Ein abermaliger Umzug erfolgte 1815 in das ehemalige Collegienhaus

Saz'n/J‘Yrmz'n, wo das Inftitut verblieb, bis es 1843 den längi’t nothwendig gewordenen Umbau beziehen

konnte.

Das viergefchoflige, zwei Binnenhöfe einfchliefsende Gebäude hat eine abgefonderte Lage am

Boulevard de: Invalz'n’er und ift von Gartenanlagen und Höfen umgeben. Die Anordnung wurde für halb

fo viel Knaben, als Mädchen in folcher Ausdehnung getroffen, dafs eine völlige Trennung der Gefchlechter

durchgeführt ill.

Zwei grofse, parallel laufende und weit vorfpringende Seitengebäude, von denen jedes mit. dem

höheren Mittelbau durch zwei Flügel in Verbindung fieht, find ausfchliefslich zum Unterricht und zum

Wohnen, einerfeits für die Knaben, andererfeits für die Mädchen, beilimmt. In der Mitte zwifchen den

beiden Flügeln der Blinden in Alles untergebracht, was zur Verwaltung der Anitalt gehört, und außer-

dem befinden fich dort diejenigen Räume, welche zur Benutzung beider Gefchlechter dienen.

Die Eintheilung im Einzelnen geht für das Erdgefcliofs und I. Obergefchofs aus den Grundrifi'en auf

der neben ftehenden Tafel und in Fig. 49 hervor. Das II. Obergefchofs ift gröl'stentheils von den Schlaf-

fälen, \Vafchräumen, Kleiderkammern der Zöglinge und von der aus dem I. Obergefchofs auffteigenden

Capelle und Aula, welche zu einem einzigen großen Saale vereinigt werden können, eingenommen. Die

beiden Hinterflügel , welche einen niedrigeren Dachilock bilden, enthalten Zimmer für Koflgänger einer»

feits, Mufikzimmer andererfeits. Im vorderen linken Querflügel und im Mittelbau liegen \Vohnnngen eines

Beamten, des Hausarztes und einer Lehrerin.

Das Ill. Obergefchofs erftreckt fich über (liefen vorderen Langhau, fo wie den ganzen Mittelbau und

umfaßt die Kranken-Anflalt, Bibliothek, Kammern für überzählige Betten, für Wät'che, \Veifszeug u. dergl.

1l") Naeh: GOURLIER, BIET, GRILLON & TARDIEU. Chaix d'édifices publx'cs etc. Paris x845—50. Bd. 3, Pl. 339—344-
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Fig. 49.

  
Blinden-Anfialt zu Paris.

I. Obergcfchofs“).

B. Knaben-Abtheilung.

C. Mädchen-Abthcilung.

lo. Sing- und Stimm-

zimmer.

11, 11. Mufik-Ucbungs-

{mal.

12, :2. Warte-U.Wandel-

Hure.

13. Bibliothek.

14. Ausflellungs- und

Verknufsfaal.

15. Weifszcugraum.

16. Empfangszimmer.

17, 17. Claffen, 8 für

Knaben und

4 für Mädchen.

18, 18. Skudir— und

Arbeitszimmer.

19. Mufik-Clafl'e.

30, 20. Vortragsf‘a'le.

21, 21. Zimmer des Auf-

fehers, bezw. der

Auffcherin.

22, 22. Aborte.
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Die Leitung der Anitalt liegt in der Hand eines Directors, dem ein Auffichtsrath zur Seite fleht.
Der Unterricht wird für die Knaben von einem Oberlehrer und 6 Hilfslehrern, für die Mädchen von
einer Oberlehrerin und 5 L'nterlehrerinnen ertheilt. Der gewerbliche Unterricht umfaßt für Knaben:
Weberei, Korbflechtcrei, Drechslerei, Kunfttifchlerei; für Mädchen: Spinnen, Stricken, Stroharbeiten; für
beide Gefchlechter: Bürftenbinderei, Flechtarbeiten, Knüpfarbeiten.

Die Einrichtungen des Blinden-Inflituts zu Paris find grofsentheils veraltet. Allein die Gefammt«
anlage des Gebäudes, obgleich in manchen Dingen den heutigen Anforderungen nicht mehr entfprech6ni
ill; zweckmäßig und ein bedeutendes Werk [einer Zeit.

Die Baukofien betrugen, einfchl. der ganzen inneren Einrichtung, 1 240000 l\’la.rk (: I 550000 Frames);
der Bauplatz kofiete 240000 Mark (: 300000 Francs).

Ein älteres deutfches Beifpiel ift die Blindem—Erziehungs-Anftalt zu Hannover
(Arch.: Ebelzflg), welche zur Aufnahme von 80 bis 90 Zöglingen eingerichtet ift
und 1843 in Benutzung genommen wurde.

Die Trennung der Knaben und Mädchen ift nur in fo weit durchgeführt, als
unbedingt nöthig erfcheint. Fig. 50 u. 51 verdeutlichen die Eintheilung des Erd-
gefchoffes und des I. Obergefchoffes.

Das Sockelgel'chol's enthält die Küche nebft Speifekarnmern und Vorrathsräumen, fo wie noch
einige \Verkl'tätten. lm II. Obergefchofs befinden lich die Schlaffäle der Mädchen und im Dachgefchof5
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die der Knaben, fo wie Vorrathsräume. Man bemerkt, dafs das urfprüngliche Gebäude fymmetrifch zu

der durch Flurhalle und Treppenhaus geführten Hauptaxe angelegt und fpäter durch einen linksfeitigen

Anbau vergrößert wurde. Die Anordnung von zwei Reihen von Räumen zu beiden Seiten eines 2,6 m

breiten Flurganges, der nur an dem einen Ende durch ein Fenfler unmittelbar und in der Mitte durch

das Treppenhaus mittelbar erhellt wird, erfcheint als ein grofser Miisftand. Allein trotz diefes und mancher

anderer Mängel des Gebäudes und deiTen Einrichtung ift der Gefundheitszuftand der Blinden itets ein

vorzüglicher geblieben.

Die »1Vz'colazzr-Pflege« für blinde Kinder zu Stuttgart ift eine Anfiält kleineren

Umfanges, welche 1856 nach den Entwürfen und unter der Leitung v. Egle's er-

richtet, feitdem aber beträchtlich erweitert wurde.

Das Haus [teht in gefunder Lage auf einem Grundftück von rund 1700 qm, umgeben von Garten-

anlagen, etwas abgeriickt von der Forflftrafse. Es i[t zur Aufnahme von 36 bis 40 Kindern eingerichtet,

für welche in 2 über dem Kellergefchofs durchgeführten Stockwerken nach Fig. 52 u. 53 '“), fo wie

Fig. 52. Fig. 53.
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Erdgefchol's. ‘ I. Obergefchoi's.
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Blinden—Anflalt »Nitolaus—Pflegeez zu Stuttgart “}.

Arch.: ‘v. Egle.

in einem über dem Mittelbau fich erfireckenden oberfien Gefchofs die nöthigen Räume angeordnet find.

Im I. Obergefchofs befinden fich ein für Knaben und Mädchen gemeinfamer Lehrfaal und ein befondei'es

Schulzimmer für kleinere Kinder. Die Schlafzimmer und W'afchräume für 25 Knaben und 2 Auffeher

find im Erdgefchofs, jene für 12 Mädchen im I. und II. Obergei'chofs untergebracht. Die Wohnung des

Verwalters liegt im Erdgei'chofs; die Wohnung der Hausmtitter und die Küchenräume nehmen das Ober-

gefchofs des Hinterbaues ein. Zwei gefonderte Treppen für Knaben und Mädchen führen vom Erdgel'chol's

bis zum Dachitock. Letzterer hat an jeder Nebenfeite des Haufes eine Giebelftube und enthält fonfi;

Kammern und Bodenraum. Im Sockelgefchofs befinden fich, aufser Kellern und Vorrathsräumen, noch

\\‘erkftätten. ’

Das Haus ifl aus fauber bearbeiteten Schichtfieinen, im Obergefchofs und Dachflock durch Back-

fteinfchichten in regelmäßigen Abitänden belebt, forgfältig ausgeführt. Die Mitte der Hauptfeite iit durch

die Hauptthiir mit Schrifttafel, fo wie durch das krönende Glockengiebelchen ausgezeichnet.

Zugleich Erziehungs- und Verforgungshaus ift die Königl. Blinden-Anfialt zu

Steglitz bei Berlin, welche für 50 fchulpflichtige Kinder (30 Knaben und 20 Mäd-

chen) und 40 ältere, den gewerblichen Abtheilungen angehörige Pfleglinge (2 5 männ-

liche und 15 weibliche) 1875——77 von 3'a/eolrsl/ml &" Giersberg erbaut wurde. Diefes

bemerkenswerthe Beifpiel ift in der unten genannten Quelle“) dargeftellt.

47) Nach den von Herrn Hof-Baudirector v. Eglz in Stuttgart gütigll: mitgetheilten Plänen.

48) Deutfches Banhandbuch. Band II. 2. Berlin 1884. S. 363.
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Das Herzog W?//zelm-Afyl zu Braunfchweig hat den Zweck, 30 männlichen
und 20 weiblichen erwachfenen Blinden Obdach, Pflege und Befchäftigung zu ge-
währen und wurde 1883—84 von Gz'ilermann erbaut“).

Das in hoher, gefunder Lage auf dem Giersberg an der Hufarenfirafse befindliche Grundflück von
5400‘1'" Ausdehnung gefiattete die Anordnung eines Langhaues in der Richtung von Oil: nach \Vefi, wo-
durch ermöglicht wurde, alle von Blinden bewohnten Räume, fo wie den Garten nach Süden zu legen.

In dem aus Kellergefchofs, Erdgefchofs und Obergefchofs beftehenden Gebäude ift vollttändige
Trennung der Männer— und Frauen«Abtheilung durchgeführt. Fig. 54 u. 55 “") zeigen die Eintheilung der
beiden letzteren Stockwerke. Der vorfpringende Mittelbau enthält die Flurhalle, Hausmeifter— und Diener-
zimmer, ferner die Treppenhäufer jeder Abtheilung, einen für beide gemeinfchaftlichen Verfammlungsfaal
für Zwecke der Andacht, Abhaltung von Vorträgen u. f. w., aufserdem ein zur Männer-Abtheilnng gehöriges
und nur von diefer Seite aus zugängliches Schlafzimmer, Gerätheflube und Kammer. Sämmtliche Arbeits—,
Speife- und Wohnzimmer liegen im Erdgefchofs, die Schlaf- und Krankenzimmer im Obergefchofs, in beiden
Stockwerken je an einem geräumigen hellen Flurgang. Das Kellergefchofs enthält die Wirthfchaftsräume,
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Herzog- Wil/telnz-Afyl zu Braunfchweig “’).

Arch. : Gillermann.

ein gemeinfchaftliches Badezimmer und für jede Abtheilung ein Wafchzimmer mit je 5 Kippwafchbecken.
Zur Heizung der Zimmer ,dienen von außen heizbare Zimmerfchachtöfen mit Blechmänteln. Die frifche
Luft wird den Zimmern, bezw. den Oefen vom Flurgang aus zugeführt; die verbrauchte Luft entweicht
durch Canäle in den Mauern.

Inneres und Aeufseres haben eine einfache, aber gediegene Ausfiattung erhalten. Die Aufsenfeiten
find in Backflein—Rohbau aus Siegersdorfer Blendfteinen, Grundfarbe gelb, einzelne Schichten und Bogen
der Fenfter und Thüren rothbraun, die Gefimfe, Sohlbänke, Fenfterfchrägen u. f. W. aus Sandflein her-
gefiellt. Der Mittelbau hat eine Holzcement-Bedachung, die übrigen Dachflächen find mit belgifchem
Schiefer eingedeckt.

Flure und Treppenhäufer find überwölbt und haben einen Fufsbodenbelag von Luxemburger Fliefen.
Die frei tragenden Treppen beftehen aus Stadtoldendorfer Dolomit. Nur Flurhalle und Verfammlungsfaal
darüber find reicher ausgefiattet. Die von den Blinden bewohnten Räume find fchlicht mit Leimfarbe
angefirichen und haben zum Schutze der \Nandflächen gegen Befchmutzung 1,5m hohe Holztäfelung. Das
Holzwerk im Inneren ifl hell gefirnifft und lackirt; die Profilirungen find durch Lafurfarben abgetönt.

"“) Nach: W'ochbl. f. Baukde. 1885, S. 3x.
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In einem Nebengebäude ift die 50m lange und 5m breite Seilerbahn mit zweiitöckigem Vorder-
haus angeordnet. Das Abortgebäude ift mit Torffireu-Einrichtung verfehen. Beide Nebengebäude find
in derfelben Weife, wie das Haupthaus ausgeführt. Das ganze Grundfiück wird durch ein 1,4 m hohes
fchmiedeeifernes Gitter auf hohem Quaderfockel eingefriedigt.

Die Baukoften betrugen für das Hauptgebäude ohne Inventar ca. 100000 Mark, für die Neben-
gebäude, Einfriedigungen und Gartenanlagen zufammen ca. 28000 Mark. Das Hauptgebäude bedeckt eine
Grundfläche von 586 qm; demnach fiellt fich das Quadr.-Meter bebauter Fläche auf 170,6 Mark.

Manche englifche und nordamerikanifche Blinden—Anflalten dienen ausfchliefs-
lich als Arbeits-Heimi’tätten. Solcher Art find die Warkf/zops for the Out-door Blind 50)
zu Liverpool, welche 1870 von Hazgh & Ca. dafelbft erbaut wurden.

Die in Fig. 56 u. 57 5°) durch die beiden Hauptgrlrndriffe dargeitellte Anflalt hat die Befiimmung, den

fämmtlich aufserhalb des Haufes wohnenden Blinden beiderlei Gefchlechtes Arbeit und Werkftätten zu
verfchaffen und fie für die in der Anitalt betriebenen Gewerbe heranzubilden, in fo fern fie darin noch
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Erdgefchot's. I. Obergel'chofs.
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BlindemA1-be1tsheim zu Liverpool 50).

Arch.: Haigh 57‘ Ca.

nicht geübt find. Außerdem erhalten hier jüngere Blinde zu gewifi'en Stunden auch elementaren Schul-

unterricht, und für ältere Arbeiter finden nach Schluß des Tagewerkes gefellige Verfammlungen und Vor—

träge flatt. Diefen Zwecken dient der öffentliche und Clafienfaal im I. Obergefchofs, wo außer dem

Frauen-Arbeitszimmer und Bürflenmacher-Saal einige Räume für das Comité der Anflalt und für die

Damen, die darin mehrere Stunden mit Zufchneiden und Vorbereiten der Arbeit für die Frauen-Abtheilung

täglich zubringen, angeordnet werden mußten. Im Erdgefchofs finden {ich, aufser den Sälen für Korb-

und Mattenflechterei, die für die Gefchäftsführung, für Verkauf und Ausftellung dienenden Magazine und

Läden, fo wie fonftige Räume. Um in das zu beiden Seiten angebaute Anwefen größere W'aarenftücke

und. Bündel von Vorräthen und Stoffen leicht herein- und hinausfchafi'en zu können, mußte eine weite

Durchfahrt vorgefehen werden. Für die Werkftätten waren grofse, weite Räume nothwendig. Das in
reichlichem Mafse erforderliche Licht konnte nur von der Vorder- und Rückl'eite befchafft werden. Der

geräumige Hof dient zugleich als Erholungsplatz für die Männer nach der Efienszeit.

Ueber dem durchgehenden Obergefchofs ift im Mittelbau noch ein 11. Obergefchofs aufgeführt,

welches die Wohnung des Verwalters, beftehend aus einem Wohn- und Efszimmer, zwei Schlafzimmern,

Küche 11. f. w., enthält.

Das Gebäude ift mit Feuer-Luftheizung und Lüftungs—Einrichtung verfehen und im Aeufseren in

Backftein-Rohbau ausgeführt. Die Baukoiten betrugen 146000 Mark (: £ 7300).

50) Nach: Building „nur, Bd. 25, S. 592.

 

106.

Beifpiel

VI.



107.

Allgemeines.

90

Literatur

über »Blinden-Anflaltem.

&) Anlage und Einrichtung.

Die Erforderniffe eines Blinden-Inflitutes. Allg. Bauz. 1836, S. 106.

PABI.ASEK, M. Die Blinden-Bildungsanflalten, deren Bau, Einrichtung und Thätigkeit. Wien 1876.

@) Ausführungen.

Blinden»lnftitut zu Paris. Allg. Bauz. 1843, S. 171.

GOURLIER, BIET, GRILLON & TARDIEU. C/zoix Jédz'ficer publics projete': el conßruz'ts en France depuis

le [ann/zeneeflzent du XIX"”’ _/iécle. Paris 1845—50.

Bd. 3, Pl. 339—344: ln_/litutz'on des jeuner aveugler.

lVar/zylzopr for the auf [l00f'l)lllld‚ Lz'verponl. Building newr, Bd. 25, S. 592.

Israelitifches Blindeninflitut in Wien: WINKLER, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874.

Ergänzungen, S. 22.

Blindenanfialt in Berlin: Berlin und [eine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 211.

Landes-Blinden-Anftalt in Dresden: Die Bauten, technifchen und indul'triellen Anlagen von Dresden.

Dresden 1878. S. 225.

De Provinzial—Irren-, Blinden- und Taubflummen-Anflalten der Rheinprovinz. Düffeldorf 1880.

Tlze Sander/am! am! Eur/mm coumj/ inflz'tule far l/ze blind. Builder, Bd. 45, S. 316.

Das Herzog—\Vilhelm—Afyl zu Braunfchweig. \Vochbl. f. Baukde. 1885, S. 31.

lee Penn/ylvarzz'a warl’z'ng /10ufefar blind men. American art/zilecl, Bd. 28, S. 153.

2. K a p i t e ].

Taubfturnmen—Anftalten.

Von KARL HENRICI.

Die Taubf’cummen-Anf’calten find vor Allem Schulen für Kinder, welche taub

geboren find, bezw. ihr Gehör kurz nach der Geburt oder in den erlten Lebens-

jahren verloren haben. Oft if’c mit der Schule auch ein Internat 51) verbunden. Es

giebt aber auch einzelne Verforgungshäufer für erwachfene Taubftumme.

Der Unterricht der Taubl’cummen fand im XVI. Jahrhundert zuerft in Spanien

eine Pflegeflätte 52). Als Begründer deffelben gilt der Benedictiner—Mönch Pedro de

Ponte, welcher 1570 vier Taubfiumme in Schrift und Sprache unterrichtete. Im
XVII. Jahrhundert entwickelte fich der Taubltummen-Unterricht in England und

Holland, in Deutfchland und Frankreich, Dank den Bemühungen einer Anzahl

verdienter Männer, die fich in diefen Ländern die Ausbildung der Taubl’tummen an-

gelegen fein liefsen. Allerdings konnte nur Wenigen Hilfe zu Theil werden. Erf’c

in der zweiten Hälfte des XVIII. ]ahrhundertes begann man, der ganzen Claffe diefer

Unglücklichen volle Sorgfalt zuzuwenden, als der Abbe' de l’Epe'e 1770 zu Paris und

Samuel Hez'm'cke 1778 zu Leipzig gefehloffene Erziehungsanftalten einrichteten und

hiermit die Grundlagen für einen planmäfsigen Unterricht und für die weitere er-

folgreiche Entwickelung des Taubftummen—Unterrichtes fchufen. Heute giebt es
TaubltummenAnfialten in allen Cultur-Ländern der Erde 53), im Ganzen etwa 500,

davon in Europa 350, in Deutfchland allein 95.

51) Ueber das \Vefen der Internate, bezw. Externate liebe Theil IV, Band 6, Hell 1 (Abfchn. 1, D, Kap. 13, unter a)

diefes =7Handbnchesn

33) Siehe: WALTHER‚ E. Gefchichte des Taul)(lummen-Bildungswet'ens etc. Bielefeld 1882.

53) Siehe: Gartenlaubel(alender für 1889, S. XXVIII u. R'.


